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Präambel: 
Die Gemeinde Tiefenbach 
erlässt gemäß § 2 Abs. 1, §§ 9, 10 und 12 des Baugesetzbuches (BauGB) i. d. 
F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634) zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728), Art. 81 der 
Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.0 8.2007 (GVBl S. 588, BayRS 2132-1-B) zuletzt geändert durch § 4 des  
Gesetzes vom 25.05.2021 (GVBl. S. 286), der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl I S. 
3786), A rt. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) vom 
22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I) zuletzt geändert durch § 3 des  
Gesetzes vom 24.07.2020 (GVBl. S. 350) und der Planzeichenverordnung 
(PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl 1991 I S. 58) zuletzt geändert durch Art. 3 des  
Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl I 1057) diesen Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan mit Grünordnungsplan “Freiflächenphotovoltaikanlage 
Zweik irchen“ als S a t z u n g. 
 
§ 1 -  R ä um liche r G eltun gsbe re ich  
A ls  räu m liche r Ge ltung sbe reich  g ilt d er  Be ba uu ng sp lan  m it G rün -
ordn un gspla n i. d. F. vom  _ _.__ .__ __  e inschließ lich  Fe stsetzun gen  durch 
Te xt u nd P la nzeiche n. 
 
§ 2 -  Be sta nd te il de r Sa tzun g 
A ls  Besta nd te il die se r Sa tzu ng gelte n d er ausg earbe itete Be bau un gspla n 
m it G rü nordn un gspla n sow ie die  Fe stsetzung en  du rch Text un d 
P lan ze iche n. 
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Stand  
 

06.07.2021 – Vorentwurf  
 

 

Die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan er-
folgt gemäß § 10 BauGB und wird im Regelverfahren durchgeführt. 

 
 
1  Aufstellungsbeschluss  
 Die Gemeinde  Tiefenbach  hat in der Sitzung vom 06.07.2021 die Aufstellung des Vor-

habenb ezogenen Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan „Freiflächen photovoltaik an-
lage Zweikirchen “ beschlossen.  

 Der Aufstellungsbeschluss wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht.  
 
2 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 

Die Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden ge-
mäß § 4 Abs. 1 BauGB wird in der Zeit vom 15.09.2021 bis 18.10.2021 durchgeführt.  

  
3 Öffentliche Auslegung  

Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan „Fre i-
flächen photovoltaikanlage Zweikirchen “  in der Fassung vom __.__.____  wird gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__.____ bis __.__.____ 
öffentlich ausgelegt. 

 
4  Satzungsbeschluss  

D er  Vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Grünordnungsplan „Freiflächenphotovolt a-
ikanlage Zweikirchen “ wird m it Beschluss vom __.__.____ gemäß § 10 Abs.  1 BauGB 
und Art. 81 BayBO in der Fassung vom __.__.____ als Satzung beschlossen.  

 
 
 
 

Tiefenbach , den …………………..  
 1. Bürgermeister in 

 
5  Nach Abschluss des Planaufstellungsverfahrens ausgefertigt. 
 
 
 
 

Tiefenbach , den …………………..  
 1. Bürgermeister in 

 
6  Inkrafttreten  

D er  Vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Grünordnungsplan „Freiflächenphotovolt a-
ikanlage Zweikirchen “  wird am __.__.____  gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich be-
kanntgemacht. Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Grünordnungsplan „Fre i-
flächenphotovoltaikanlage Zweikirchen “  tritt mit der Bekanntmachung in Kraft. Auf die 
Rechtsfolgen der §§ 44 Abs. 3/4, 214 u. 215 BauGB wird hingewiesen.  

 
 
 
 

Tiefenbach , den ………………… .. 
 1. Bürgermeister in 

A) BEBAUUNGSPLAN 
Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und Art.  81 BayBO 

 
1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
1.1 Sonstiges Sondergebiet (§ 11 Abs. 2 BauNVO) 

Zweckbestimmung: SO Freiflächenphotovoltaik 
 Zulässig sind Anlagen und Einrichtungen für: 

 Photovoltaikmodule einschließlich Aufständerung, 
 Trafostation / W echselrichter / Übergabestation. 

 

1.2 Zeitliche Befristung der Nutzung (§ 9 Abs. 2 Satz 1 BauGB) 
Die Nutzung der gesamten Fläche innerhalb des Bebauungsplanes mit Grünord-
nungsplan wird auf einen Zeitraum von maximal 30 Jahren ab Rechtskraft der Pla-
nung beschränkt. Als Folgenutzung ist e ine landwirtschaft liche Nutzung vorzusehen. 

 
 

2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
2.1 Zulässige Grund- / Geschossfläche: 

Nutzung 
Grundfläche – GR 
§ 16 Abs. 2 Nr. 1 
BauNVO 

Geschossfläche – GF 
§ 16 Abs. 2 Nr. 2 
BauNVO 

Photovoltaikanlage SO 1 max.  19.365 m² - - - 

Photovoltaikanlage SO 2 max.  33.040 m² - - - 

Photovoltaikanlage SO 3 max.  14.040 m² - - - 
 

2.2 Höhe der Gebäude und Module 
Die Höhe ist zu messen ab natürlicher Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der 
Außenwand mit der Dachhaut an der Traufseite oder b is zum oberen Abschluss der 
W and bzw. der Modulkonstruktion. 
 

2.2.1 Wandhöhe 
Betriebsgebäude Trafostation / W echselrichter / Übergabestation: max. 3, 00 m. 
 

2.2.2 Modulhöhe 
Modulkonstruktion einschließlich Aufständerung:  max. 3,40 m. 

 
 

3 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (Art. 81 BayBO) 
3.1 Gestaltung baulicher Anlagen 

Betriebsgebäude Trafostat ion / Wechselrichter / Übergabestation. 
Dachform:  Satteldach (SD) / Pultdach (PD) / Flachdach (FD). 
Dachneigung:  max. 25°. 
Dachdeckung:  alle harten Deckungen; 
 Zink-/Blei- und Kupferbedachung ist unzulässig. 
Dachüberstand:  Ortgang/Traufe max. 1,00 m. 
Dachaufbauten:  unzulässig . 
Zwerch-/Standgiebel: unzulässig . 
 

3.2 Abstandsflächen 
Für die Abstandsflächen gelten ausschließlich d ie Bestimmungen gemäß 
Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO. 
 

3.3 Einfriedungen 
Art/ Ausführung:  Maschendrahtzaun / Industriegitterzaun / Metallzaun; 

die Einzäunung ist so zu gestalten, dass sie für Kleintiere keine 
Barriere darstellt (mind. 15 cm Bodenabstand). 

Zaunhöhe:  max. 2,20 m ab natürlichem Gelände. 
Sockel:  unzulässig .  
 

3.4 Gestaltung des Geländes 
Abgrabungen und Aufschüttungen sowie Stützmauern sind unzulässig. 
Geländeunterschiede sind als natürliche Böschungen auszubilden. 
 

Hochstaudenflur außerhalb der Einfriedung 

 Gesta ltungsmaßnahme: 

Es ist eine Saatgutmischung aus dem Herkunftsgebiet 16 Unterbayerische Hügel- 
und Plattenregion zu verwenden. Der W ildkräuter-  und Gräserante il beträgt jeweils 
50% . Ansaat im Spätsommer. Ansaatstärke 2 g/m². 

 Pflegemaßnahmen: 

In mehrjährigem Abstand nach B edarf.  Ab September, zusammen mit der letzten 
W iesenmahd. 
 

9.3 Sträucher 
He cke np fla nzun g: ve rp flan zte r S trauch , m ind . 4  T rie be , H öh e 60 -1 00  cm : 

  Be rb er is vulg ar is   Ge wöh nlich e Be rb eritze , 

  C o rnu s sa ng uin ea  Ro te r Ha rtr iege l, 
  C o ry lus  ave lla na   Ha se ln uss, 
  Eu on ym us eu ro pae us P fa ffenh ütch en, 
  L igu strum vulg are  Ligu ster, 
  L on ice ra  xy lo ste um  Gem eine H ecken kirsche, 

  Prun us sp ino sa   Sch le hdo rn, 
  R o sa  a rve ns is   K riech-R ose, 

  R o sa  ca nin a  Hu nds-R ose, 
  Sa mbu cus nigra  Sch warze r Ho lu nde r, 
  Sa mbu cus ra ce mosa  Ro te r Ho ller , 

  Vib urnu m lan ta na   W ollig er Sch nee ball 
un d an dere s tan do rtge re chte, he im isch e Arte n. 
 

9.4 Obstbäume 
Ein ze lge hö lz: Ho ch sta mm , 2  x  verpflan zt, S tam mu mfan g 7-8 cm :  

Äp fel:   B irne n:   Zw etsch ge / P flau me : 
 Flor ina ,  A lexa nd er  Luca s, Schön e a us Schön eb erg. 
 Go ldren ette , G rä fin  vo n Par is , 
 Kaiser  W ilh elm , D op pe lte  Philip ps . 
 Rote r  Boskoop . 

7.2 Pflege der Gehölzpflanzungen 
Die zu pf lanzenden Gehölze sind ordnungsgemäß zu pflegen (Rückschnitt, usw.) und 
zu erhalten. Ausgefallene Bäume und Sträucher sowie Klettergehölze sind zu 
ersetzen, wobei die Nachpflanzungen den gleichen Güteanforderungen zu 
entsprechen haben und in der nächstmöglichen Pflanzperiode zu pflanzen und 
artgerecht zu entwickeln sind. 
Bei der Pflanzung ist e in fachgerechter Pflanzschnitt  auszuführen und ein 
Verbissschutz anzubringen. Die Fertigstellungspflege beinhaltet das W ässern der 
Gehölze sowie das Freischneiden und die Nachpflanzung ausgefallener Gehölze. Bei 
der Entwicklungspflege nach der Pflanzung ist in den ersten 5 b is 7 Jahren ein 
Erziehungsschnitt durchzuführen, danach weitere Erziehungs- oder 
Auslichtungsschnitte nur bei Bedarf. 

 
8 FLÄCHEN UND MASSNAHMEN ZUM AUSGLEICH 

Die Kompensation des erforderlichen Ausgle ichsbedarfs erfolgt vollständig innerhalb 
des Geltungsbereiches des vorliegenden Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit 
Grünordnungsplan. Der in terne Ausgle ich von  7.314 m² wird auf der privaten 
Grundstücksfläche mit der Flurnummer 108, Gemarkung Münchsdorf, gemäß 
Plandarstellung geleistet. 

Maßnahme:  

 Entwicklung einer Flachland -Mähwiese – Biotoptyp HU  nach der Kartieranleitung 
der Biotopkartierung Bayern – mit Anpflanzung von hochstämmigen Obstbäumen 
gemäß Artenliste Ziffer 9.4. 

Entwicklungsziel:  

 Die Zielerreichung erfo lgt nach 25 Jahren. 
Auf die Ziffern 5 und 6 der Festsetzungen durch Text wird hierzu im Detail verwiesen. 

 
9 ARTENLISTEN 

Die Verwendung von Zier - und Nadelgehölzen ist aufgrund der Lage in freier 
Landschaft unzulässig. 
 

9.1 Gehölze 1. Ordnung 
Einzelgehölz: H, 3 x v., mDB, 16-18 (Straßenraumprofil, falls erforderlich). 
Qualität: vHei, 250-300 (flächige Pflanzungen). 
  Acer platan oide s   Spitz-Aho rn, 
  Aln us g lutinosa   Schwa rz-Er le, 
  Be tu la  pe ndu la  San d-B irke , 
  Q uercus rob ur  Stie l-E iche , 
  T ilia  co rda ta   W inter-Linde , 
und  and ere  stan dor tgerechte, heim ische  Ar te n. 
 

9.2 Gehölze 2. und 3. Ordnung 
Einzelgehölz: Hochstamm, 2 x verpflanzt., Stammumfang 8-10 cm: 
  Ace r camp estre   Feld -Aho rn , 
  C arpinu s b etulu   H ainb uche , 
  Prunu s a viu m   Vog el-K irsche , 
  So rbu s a ucupa ria   Ge mein e Eb eresch e, 
  Sa lix  caprea   Sal-W e ide 
und  and ere  stan dor tgerechte, heim ische  Ar te n. 
 

B) GRÜNORDNUNGSPLAN 
Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB 
 

4 AUFSTELLFLÄCHEN, ZUFAHRTEN 
Aufstellf lächen und Grundstückszufahrten sind versickerungsfähig zu gestalten 
(Schotterrasen, Fahrspuren mit durchlässigen Zwischenräumen, wassergebundene 
Decken u. ä.). 
 

5  GRÜNFLÄCHEN 
Innerbetriebliche Pflegewege 

  Gestaltungsmaßnahme: 
Der umlaufende Pflegeweg und die Pflegewege im Bereich der Modulflächen sind 
unbefestigt als Grünweg mit Extensivwiesencharakter und charakteristischem 
Arteninventar zu entwickeln, dauerhaft zu unterhalten und entsprechend 
nachstehender Vorgaben zu pflegen. 
V erw endung von autochthonem Saatmaterial (Flachland -Mähwiese)  aus dem 
Herkunftsgebiet 16 „Unterbayerische Hügel- und Plattenregion“ (PR8). 

  Pflegemaßnahmen: 

Die Pflege der Flächen erfolgt durch eine 1- bis 2-schürige Mahd, je nach 
Aufwuchsmenge, im Juni und im September. 

Magerrasen  im Böschungsbereich. 

  Gestaltungsmaßnahmen: 
Auf der Fläche innerhalb der Einfriedung im Böschungsbereich ist e in Magerrasen zu 
entwickeln, mit autochthonem Saatgut aus dem o. g. Herkunftsgebiet. Ein 
entsprechender Nachweis ist der Unteren Naturschutzbehörde nach Durchführung 
vorzulegen. Vor der Ansaat ist ein Oberbodenaustausch von 30 cm vorzunehmen: 
Abtrag der oberen Humusschicht; Volumenausgle ich und Durchmischung mit Sand, 
Kies oder Kalkschotter; Wiederauftrag. 

Ansaatstärke jeweils 3 g/m² mit einem Kräuteranteil von 50 % ; Aussaat im Herbst. 

  Pflegemaßnahmen: 

Die Pflege der Fläche erfolgt durch eine 1-schürige Mahd im September. 

W iesenflächen außerhalb der Einfriedung 

  Gestaltungsmaßnahme: 

Alle  planlich festgesetzten W iesenflächen außerhalb der Einfriedung sind ebenfalls 
als Extensivwiesen mit charakteristischem Arteninventar wie oben beschrieben zu 
entwickeln, dauerhaft zu unterhalten und entsprechend nachstehender Vorgaben zu 
pf legen. 
Eine Ausnahme bildet die bereits vorhandene Wiesenfläche im Bereich der geplanten 
Streuobstwiese (Fl.-Nr. 180). Das Entwicklungsziel (siehe Ziffer 8 der Festsetzungen 
durch Text) wird hier durch e ine Nutzungsextensivierung angestrebt. 

  Pflegemaßnahme: 
In den ersten drei Jahren ist zur Aushagerung eine dreischürige Mahd erforderlich. Im 
W eiteren erfolgt die Pflege der W iesenflächen durch eine zweischürige Mahd. Der 
erste Schnitt erfo lgt Mitte Juni bis Mitte Juli, je  nach Aufwuchsmenge. Dies kann je 
nach Zeitpunkt der Erstmahd und Witterungsverlauf im Sommer variieren. In der 
Regel sol lte die zweite Mahd zwischen September und Oktober stattf inden. 
 

Allgemeine  Hin weise  zur Pflege: 

Die Mahd ist m ittels  Me sserba lken  vorzun ehmen. Ro tationsmäher ode r Schleg elmulche r s ind 
grun dsätzlich a uszuschließen. D as Mä hgut is t erst am  Ta g na ch der Ma hd aus der  Fläche zu 
entfernen un d fachge recht zu entsorgen. Ein Mulch en der  Fläche ist nich t zulä ss ig . Dü ngung  u nd 
der Einsatz von  P flan zenschu tzm itte ln  s ind untersagt. 
Alterna tiv is t eine H uftierb eweidu ng möglich, je doch ohne  Zufü tteru ng (a ußer in N otzeiten) u nd 
nicht a ls Standw eide. 
 

6 ARTENSCHUTZMASSNAHMEN 
W urzelstock mit Sandlinse und Steinhaufen 

 Gestaltungsmaßnahmen: 
Zur Förderung von Reptilien Ausbringung von Wurzelstöcken oder alternativ 
Totholzhaufen sowie Anlage eines offenen Bereiches von 3,0 m x 3,5 m mit 
magerem, sandigem Substrat; dafür ist eine teilweise Abschiebung des Oberbodens 
notwendig . Des W eiteren Aufschüttung von Lesesteinhaufen mit einer Grundfläche 
von ca. jeweils 2,0 m². Alle  Maßnahmen gemäß Plandarstellung. 

 Pflegemaßnahmen: 
Freihalten von Bewuchs.  

 
7 PFLANZMASSNAHMEN 

 

7.1 Pflanzarbeiten 
Obstgehölze 

Zur Förderung der Flora und Fauna sowie zur Einbindung der Anlage in die Landschaft 
erfolgt im betreffenden Bereich die Überstellung der autochthonen Wiesenfläche mit 
insgesamt 21 Obstgehölzen gemäß Ziffer 9.4 in den entsprechenden Mindestqualitäten 
und an den festgesetzten Standorten. 
Baum-/ Strauchpflanzung 

Zur Einbindung der Anlage in die umgebende Landschaft und zur Minderung bzw. 
Vermeidung auftretender Sichtbeziehungen erfo lgt im Osten – zum benachbarten 
Ortsteil Zweikirchen – an den festgesetzten Standorten die Anlage einer linearen, 
dichten und buchtig gesta lteten Gehölzstruktur aus Bäumen und Sträuchern auf einer 
Länge von 130,0 m und einer durchschnittlichen Breite von 10,0 m. 
Die Pflanzung aus Bäumen gemäß Artenlisten der Zif fern 9.1 u n d  9.2 sowie 
Sträuchern gemäß Artenliste Ziffer 9.3 ist in  den entsprechenden Mindestqualitäten 
und im Pflanzabstand von 1,5 m durchzuführen. Das Verhältnis Bäume zu 
Sträuchern beträgt 10 % zu 90 %. Bei der Gehölzverwendung ist auf das Einbringen 
autochthonen Pflanzmaterials (Herkunftsregion 6.1 „Alpenvorland“) zu achten. 
Die Bepflanzung ist in der nach der Fertigstellung der Anlage nächstfolgenden 
Pflanzperiode herzustellen. 
Baumreihe 

Entlang des querenden Wirtschaftsweges ist eine Baumreihe aus 28 Einzelbäumen 
an den festgesetzten Standorten gemäß Planzeichen anzulegen. 
Die Pflanzung der Bäume gemäß Artenliste der Ziffer 9.2 hat in den entsprechenden 
Mindestqualitä ten zu erfolgen. Bei der Gehölzverwendung ist auf das Einbringen 
autochthonen Pflanzmaterials (Herkunftsregion 6.1 „Alpenvorland“) zu achten. 
Die Bepflanzung ist in der nach der Fertigstellung der Anlage nächstfolgenden 
Pflanzperiode herzustellen. 

Zaunbegrünung mit Klettergehölzen 
Die Einfriedungen an der nordöstlichen Seite sind mit heim ischen Klettergehölzen zu 
begrünen. Dabei ist pro laufender zwei Meter Zaun e in Gehölz (Efeu, Hopfen, 
Waldrebe) zu setzen. 

4 NACHBARSCHAFTSRECHT 
Bei allen Pflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind d ie geltenden Regelungen 
des AGBGB Art. 47 bis 50 zu beachten und zu angrenzenden benachbarten Flächen 
nachfolgende Abstände einzuhalten: 
  0,50 m für Gehölze niedriger als 2,00 m Wuchshöhe, 
  2,00 m für Gehölze höher als 2,00 m W uchshöhe, 
  bis zu 4,00 m zu landwirtschaftlichen Nutzflächen für Gehölze höher als 2,00 m. 
 

5 BAUMW URFGEFAHR 
Auf die Baumwurfgefahr, ausgehend durch umstürzende Bäume, insbesondere bei 
Starkwind- und Sturmereignissen aus den angrenzenden W aldbereichen, wird hin-
gewiesen.  
 

6 FÜHRUNG UND SCHUTZ VON VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN 
Bei Anpflanzung von Bäumen und Großsträuchern ist zu unterirdischen Ver- und Ent-
sorgungsleitungen ein Abstand von mindestens 2,50 m einzuhalten. Bei kleineren 
Sträuchern ist ein Mindestabstand von 1,50 m ausreichend. 
 

7 ARTENSCHUTZ 

Zur Einhaltung des Verletzungs- und Tötungsverbotes nach 
Art. 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG darf die Baufe ldfreimachung grundsätzlich nur in  der 
Zeit vom 1. Oktober bis Ende Februar erfolgen. Soll die Baufe ldfreimachung in der 
Zeit von 1. März bis Ende September erfo lgen, so sind ab Anfang März geeignete 
Vergrämungsmaßnahmen (zum Beispiel Überspannung der Flächen mit Flatterbän-
dern oder Bearbeitung des Oberbodens in wöchentlichem Abstand) durchzuführen. 
 

8 ENTW ICKLUNG UND PFLEGE DER GRÜNFLÄCHEN UND AUSGLEICHFLÄCHE 
Die Mahd der Flächen außerhalb der Einfriedung sollte wenn möglich an bedeckten 
Tagen mit kühleren Temperaturen vor 9 Uhr oder nach 18 Uhr, bei Mähwegen von 
innen nach außen, durchgeführt werden. Ferner soll bei der Mahd im Wechsel ein 
Drittel der Fläche ausgenommen werden und in Streifen erfolgen. Im Hinblick auf das 
Mähkonzept wird im Detail auf den „Landshuter Leitfaden“ verwiesen: 
https://landshut.lbv.de/fileadmin/Unterseiten/landshut.lbv.de/pdf/Landshuter-Leitfaden
-lnternetversion.pdf. 
 

10 DIN-NORMEN 
Die DIN-Normen, auf welche die Festsetzungen Bezug nehmen, sind bei der Ge-
meinde zugänglich. 
 

11 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan umfasst 
die vermessenen Grundstücksflächen mit den Flurnummern 94, 95 (Teilf läche), 98 
(Teilfläche), 102 (Teilfläche), 108, 121, 122, 124, 128, 129 (Teilf läche), alle Gema r-
kung Münchsdorf, mit einer Fläche von 111.547 m². 
 

12 INKRAFTTRETEN 
Der Bebauungsplan mit Grünordnungsplan tritt am Tage der Bekanntmachung in 
Kraft. 
 

1 PLANGRUNDLAGE  
Die aktuelle dig itale Flurkarte (DFK) der Bayerischen Vermessungsverwaltung wurde 
von der Gemeinde T iefenbach zur Verfügung gestellt. 
Die Planzeichnung ist zur Maßentnahme nur bedingt und als Eigentumsnachweis 
nicht geeignet, da keine Gewähr für Maßhaltigkeit und Richtigkeit gegeben ist. 
 

2 DENKMALSCHUTZ – BODENDENKMALPFLEGE 

Bodendenkmäler sind im Bereich der geplanten Sondergebietsausweisung n icht be-
kannt. 
Sollten bei Erdarbeiten trotzdem Keramik-, Metall- oder Knochenfunde zu Tage 
kommen, ist dies umgehend dem Landratsamt Landshut bzw. dem Bayerischen Lan-
desamt für Denkmalpflege zu melden. Die aufgefundenen Gegenstände und der 
Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu be-
lassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher frei-
gibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Auf d ie entsprechenden Bestimmun-
gen des Art. 8 Abs. 1 und 2 BayDschG wird verwiesen. 
 

3 BODENSCHUTZ – SCHUTZ DES OBERBODENS, MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ 
VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINW IRKUNGEN 

Bei baulichen und sonstigen Veränderungen des Geländes ist der anfallende 
Oberboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und so zu sichern, dass er jederzeit zu 
Kulturzwecken verwendet werden kann. Er ist in seiner gesamten Stärke anzuheben 
und in Mieten (maximal 3,00 m Basisbreite, 1,00 m Kronenbreite, 1,50 m Höhe, bei 
Flächenlagerung 1,00 m Höhe) zu lagern. Die Oberbodenlager sind bei einer Lager-
dauer von über 6 Monaten mit tiefwurzelnden, winterharten und stark wasserzehren-
den Pflanzen (z. B. Luzerne, W aldstauden-Segge, Lupine) a ls Gründüngung anzusä-
en, e ine Befahrung mit Maschinen ist zu unterlassen. Die Vorgaben der DIN 19731 
sowie der Leit faden des Bundesverbandes Boden e.V. – BVB-Merkblatt Band 2; Bo-
denkundliche Baubegleitung BBB Leitfaden für die Praxis vom Bundesverband Boden 
e. V.; ISBN 978-3-503-15436-4 – sind zu beachten. 
 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches d e s  Vorhabenbezogenen 
B ebauungsplanes mit Grünordnungsplan 

 
A rt der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

 
S onstiges S ondergebiet (§ 11 B auNV O) – Freiflächenphotovoltaik  

 
Baugrenzen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)  

 
B augre nze:  d ie den Hauptnutzungs zwecke n d ienenden überbaubaren 

Grundstücksfläc hen sind durch B augrenzen festgesetzt  
 
Verkehrsflächen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 

 
W irtschaftsweg, öffentlich 
 
Ein - / A usfahrt 

 
F lächen für V ersorgungsanlagen und A bwasserbeseitigung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB) 

 
Trafostation / Übergabestation 
(Schematische Darstellung; Lage variabel innerhalb Baugrenze)  

 
Rückhaltebecken zur S ammlung anfa llender Oberflächenwässer 
(A usführung in offener B auweise a ls V ersickerungsmulde) 
 
Graben zur oberird ischen A ble itung des Oberflächenwassers 
 
V errohrung zur unterird ischen A ble itung des Oberflächenwassers 

 
P lanungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum S chutz, zur P flege und zur 
E ntwicklung der Landschaft 
(§ 9 Abs . 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) 

 
Umgrenzung von F lächen zur E ntwicklung von Natur und Landschaft, 
P la nung – ökologische A usgle ichsfläche 
(siehe Ziffer 8 der Festsetzungen durch Text)  

 
Umgrenzung des A usgle ichsbedarfs für den vorliegenden 
Vorhabenbezogenen  B ebauungsplan mit Grünordnungspla n 

 
Innerbetrieblicher P flegeweg innerhalb E infriedung 
(siehe Ziffer 5 der Festsetzungen durch Text)  

 
Magerrasen innerhalb E infriedung im B öschungsbereich 
(siehe Ziffer 5 der Festsetzungen durch Text)  

 
W iesenfläche außerhalb E infriedung 
(siehe Ziffer 5 der Festsetzungen durch Text)  

 
Hochstaudenflur außerhalb E infriedung 
(siehe Ziffer 5 der Festsetzungen durch Text)  

 
E inzelba um (siehe Ziffer 7 der Festsetzungen durch Text)  
 
Gehölzgruppe (B aum-/ S trauchpflanzung) 
(siehe Ziffer  7 der Festsetzungen durch Text)  

 
Obstbaum (siehe Ziffer 7 der Festsetzungen durch Text)  
 
Za unb eg rünung (siehe Ziffer 7 der Festsetzungen durch Text)  

 
W urzelte ller m it S andlinse und S te inhaufen 
(siehe Ziffer 6 der Festsetzungen durch Text)  
 

S onstige P lanzeichen  
 

 
Einfriedung  
 
B ezeichnung abgegrenzter Nutzungsbereich (A nlagengliederung) 
 
Modul anordn ung, schematisch 
 

Zufahrtsstrecke 
 
Biotopkartierung mit Biotopnummer 
(Nachrichtliche Übernahme Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de) 

 
Fließgewässer 
 
Böschung 
 
Höhenlinie mit Höhenangabe in Meter ü. NN 
 
Flurnummer 
 
Flurstücksgrenze  mit Grenzpunkt 
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